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In dieser Unterlage werden die erforderliche Fachkunde der gemäß§ 9b Abs. 4 
in Verbindung mit§ 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG für die Errichtung, Leitung und Beauf
sichtigung des Betriebs der Anlage verantwortlichen Personen und die notwen
digen Kenntnisse der gemäß § 9b Abs. 4 in Verbindung mit§ 7 Abs. 2 Nr. 2 AtG 
bei dem Betrieb der Anlage sonst tätigen Personen dargestellt. 

Des weiteren wi rd in der Unterlage die nach§ 29 Abs. 4 StrlSchV erforderliche 
Fachkunde der vom Strahlenschutzverantwortlichen beste l lten Strahlenschutz
beauftragten dargestell t. 

Die Anforderungen gemäß§ 59 Abs. 1 BBergG an die erforderliche Fachkunde der 
nach dem Bergrecht verantwortlichen Personen sind nicht Gegenstand der Betrach
tungen. 

2 Betroffener Personenkreis 

2.1 Verantwortli che Personen mit Fachkunde gemäß§ 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG 

Die während der Errichtung und des Betriebes der Anlage verantwortlichen 
Personen, für die gemäß§ 9b Abs. 4 in Verbindung mit § 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG die 
erforderliche Fachkunde nachzuweisen ist, s ind in der EU 435 / 1/ festgelegt. 
Hierzu zählen 

- der Fachbereichsleiter ET I "Endlagerprojekte, Betrieb" , 

- der Leiter der Produktkontrolle, 

- der Werksleiter 

sowie deren jeweil i ge Stellvertreter. 
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Der Fachbereichs leiter ET I und der Leiter der Produktkontrolle sind Bedien
stete des Bundesamtes für Strahlenschutz, der Werksleiter ist Beschäftigter der 
DBE. 

Dieser Personenkreis wird im folgenden Gruppe A genannt . 

2.2 Personen mit Fachkenntnissen gemäß§ 7 Abs. 2 Nr. 2 AtG 

Di e beim Betrieb der Anlage sonst tätigen Personen, für die notwendige 
Kenntn isse gemäß§ 9b Abs. 4 in Verbindung mit§ 7 Abs. 2 Nr. 2 AtG erforder
lich sind, ergeben sich aus der EU 316/1.0 /2/. Hierzu zählen 

- der Leiter Objektschutz, 

- der Betriebsführer, 

- der Leiter Grubenbetrieb, 

- der Leiter Einlagerungsbetr ieb, 

- der Leiter Tagesbetrieb/M- und E-Betrieb/Instandhaltung, 

- der Leiter Strahlenschutz. 

Diese während des Betriebs der Anlage tätig werdenden Personen haben Weisungen 
und sonstige Entscheidungen der nach § 7 Abs . 2 Nr. 1 AtG verantwort 1 i chen 
Personen auszuführen und zählen nicht zu den verantwortlichen Personen. Es 
handelt sich um Beschäftigte der DBE. 

Im folgenden wird dieser Personenkreis Gruppe B genannt. 
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2.3 Personen mit Fachkunde gemäß§ 29 Abs. 2 StrlSchV 009 

Be i dieser Personengruppe handelt es sich um die vom Strahlen schutzverant
wortlichen bestellten Strahlenschutzbeauftragten / 1/, fü r die gemäß§ 29 Abs. 
4 StrlSchV Fachkunde nachzuweisen ist. 

Die Strahlenschutzbeauftragten werden der Gruppe C zugeordnet. 

2.4 Sonstiges Betriebspersonal 

Die sonst in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der Gebindeein
l agerung tätigen Personen einschließlich des sonstigen Strah l enschutzpersonals, 
di e nicht zu den Gruppen A, Bund C zählen, werden in der Gruppe D zusammen
gefaßt. Nicht zu einer dieser Gruppen gehören die Personen, die einer Strah
lenschutzüberwachung nicht unter 1 i egen. Diese erhalten keine kerntechni sehe 
oder strahlenschutzmäßige Zusatzausbildung und werden im weiteren nicht be
trachtet. 

3 Anforderungen an die Fachkunde und notwendigen Kenntnisse 

Gruppen A) und B) 
Die Personen dieser Gruppen verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung an 
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule, Fachhochschule, In
genieurschule oder Bergschule in einem technischen oder mathematisch-naturwis
senschaftlichen Fachgebiet. Bei stark eingeschränktem Entscheidungsbereich ist 
eine Ausbildung als Techniker mit staatlichem oder staatlich anerkanntem Ab
schluß in einer der Aufgabe entsprechenden Fachrichtung oder das Ablegen einer 
Meisterprüfung in einer technischen Fachrichtung ausreichend. 

Sämtliche Personen verfügen über eine mindestens einjährige Berufserfahrung mit 
einer dem künftigen Aufgabenbereich vergleichbaren Tätigkeit. 
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Di e für diese Gruppen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit erforderliche Fachkunde 
besteht aus der Vermitt 1 ung von t heoret i sehen Kenntnissen und prakt i scher 
Erfahrung. Die Vermittlung von theoretischen Kenntnissen erfolgt in Kursen 
anerkannter Ausbildungsstätten und umfaßt Kenntnisse über ei nen s icheren 
Betrieb des Endlagers, di e möglichen Gefahren und die anzuwendenden Schutz
maßnahmen, soweit diese im Rahmen ihres Entscheidungsberei ches zur sicheren 
Ausführung der jeweiligen Tätigkeit und zum Schutz der Personen erforderlich 
sind . Die prakti sche Erfahrung wird von den Personen durch eine dem künftigen 
Aufgabenbereich vergleichbare Tätigkeit erworben . 

Gruppe C) 
Für diese Gruppe findet die 1'Richtlinie über die Fachkunde im Strahlenschutz" 
/3/ sinngemäße Anwendung. 

Die Ausbildungsanforderungen sind identisch mit denen der Gruppe A und B. 

Entsprechend den in der Richtlinie / 3/ aufgeführten Kriterien werden die Strah
lenschutzbeauftragten in die Fachkundegruppe 4.3 eingeordnet. Der Umfang der 
praktischen Berufserfahrung geht aus der Anlage B der Ri chtlinie /3/, die Lehr
inhalte der Kurse gehen aus Anlage C dieser Richtlinie hervor. 

Gruppe D) 
Für diese Gruppe ist eine dem Aufgabenbereich entsprechende Ausbildung erfor
derlich. Notwendige Kenntn i sse werden ihr vor Aufnahme der Tätigkeit durch 
Belehrungen und Einweisungen vermittelt. 

Die Ausbildung umfaßt die Berufsausbildung und eine vergleichbare Berufserfah
rung. Die Belehrung vermittelt sicherheitsbezogene Kenntnisse auf den Gebieten 
des Arbeits-, Brand- und Strahlenschutzes sowie der Betriebskunde . 

Die Einweisung wi rd vor der Aufnahme der jeweiligen Tätigkei t am entsprechenden 
Arbeitsplatz durchgeführt . Die Einzuweisenden werden - soweit erforderli ch -
mit den örtli chen Gegebenhei ten in der Anlage, mit den zu verrichtenden Tätig
keiten, mit der Bedeutung der Tätigkeiten f ür die Sicherheit der Anlage und 
ihres Betriebes sowi e möglichen besonderen tätigkeits- und arbeits @t)1Dij -

-~ ~ff.,.. 
genen Gefahren und den zugehörigen Schutzmaßnahmen vertraut gemach ~~.an~ 

Ci, ~ 

von Belehrung und Einweisung ist der Art und Weise der Tätigkeit 1iw r-1; .... 
beitsgebiet angepaßt und wird inhaltl ich im ZB/BHB geregelt. ~ 

- -~~ 
-frchiv fe"' 
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Für die Strahlenschutzfachkräfte wird eine abgeschlossene Ausbildung al s 
Techn i ker , Me ister oder Facharbei ter und eine kernt echnische bzw. strahlen
schutzmäßige Zusatzausbildung gefordert, die si ch an den vom Fachverband für 
Strah len schutz herausgegebenen Lernzielkatal ogen or i enti ert 

4 Nachweis der Fachkunde und der notwendigen Kenntnisse 

Vor Aufnahme der Tätigkei t en der Personen der Gruppen A, Bund C wird deren Be
rufsausbildung , Berufserfahrung und prakti sche Erfahrung durch entsprechende 
Zeugni sse oder andere Nachweise und die in Kursen erworbene theoretische Aus
bi ldung durch Vor lage entsprechender Beschein igungen nachgewiesen. Der Nachweis 
der für die Personen der Gruppe D durchgeführten Be lehrungen und Einwe isungen 
wird dokumentiert. 

5 Erhaltung der Fachkunde und der notwendigen Kenntnjsse 

Auch für die Zeit nach Aufnahme der Tätigkeit ist der Erhalt der Fachkunde und 
der notwendigen Kenntnisse für sämtliche Gruppen s icherzustellen und auf dem 
j eweils erforderli chen Stand zu halten. 

Dies geschieht für die Gruppen A und B z.B. durch unverzügliche Unterri chtung 
über die für die j eweilige Tätigkeit wi chtigen Änderungen der Anlage, ihres 
Betriebes oder best ehender Betriebsanweisungen, durch regelmäßige Maßnahmen zur 
Erhaltung der Fachkunde und Fachkenntni sse (z.B. betriebsinterne und externe 
Lehrgänge, Mitarbeit in Fachgremien) , durch Aufsicht über den Betri eb einschl. 
regelmäßiger Koordinationsgespräche, Auswertung von Betriebserfahrungen sowie 
durch lehrtät i gkei t , durch Fachgespräche mit Sachverständigen und mit der 
zuständigen Behörde und durch Selbststudium. 

Die Gruppe C wi rd zur Erha l tung ihrer Fachkunde an geeigneten Fachveranstal
tungen (z.B. Kurse , Fachtagungen) in Abständen von längstens 2 Jahren teil
nehmen. 

Die Gruppe D wi rd ha l bjährl ich belehrt und besucht je nach Tätigkeit weiter
führende Kurse. 

Teilnahme, Art und Umfang der Veranstaltungen und Kurse werden 

4rchl>1 
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